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FÜR DEN GEMEINDEFREIEN BEZIRK LOHHEIDE 
 
 Herausgeber:     Der Bezirksvorsteher 
 
 
 
 
 
       
     
      

Sprechstunden des Gemeindefreien Bezirk Lohheide  
 

Montag bis Freitag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 
Außerhalb der angegebenen Zeiten nur nach entsprechender Vereinbarung mit dem zuständigen Sach-
bearbeiter. 

 
Durchwahlverzeichnis des Gemeindefreien Bezirks Loh heide  

 

Bezirksvorsteher  : Herr Adam Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 11 
Mobil:  01 62 / 2 12 08 44 
E-Mail: wilhelm.adam.loh@lkcelle.de 

Vorzimmer : Frau Salzmann Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 10 
E-Mail: angelika.salzmann.loh@lkcelle.de 

Steuern, Finanzen : Herr Witthöft Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 12 
E-Mail: carsten.witthoeft.loh@lkcelle.de 

Sozialamt, Rentenangelegenheiten : Frau Danger Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 13 
E-Mail: anja.danger.loh@lkcelle.de 

Meldeamt, Ordnungsamt : Frau Gruel Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 14 
E-Mail: helga.gruel.loh@lkcelle.de 

Bauamt : Herr Köster Tel.:    0 50 51 / 98 67 – 15 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 45 
E-Mail: hillrich.koester.loh@lkcelle.de 

Bezirkskasse : Frau Meyer Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 16 
E-Mail: bettina.meyer.loh@lkcelle.de 

FAX :  Tel.: 0 50 51 / 98 67 - 30 
Grundschule 
FAX 

: Frau Budde Tel.: 0 50 51 / 97 00 07 
Fax: 0 50 51 / 97 00 08 
E-Mail: gslohheide@t-online.de 

Ev.-luth. Kindergarten : Frau Schieler Tel.: 0 50 51 / 35 58 
E-Mail: sigrid.schieler@evlka.de 

Bauhof :  Tel.: 50 51 / 20 37 
Kläranlage : Herr Gehle oder 

Herr Witthöft 
 

Tel.: 0 50 51 / 55 21 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 41    
E-Mail: KA-Bergen-Hohne@t-online.de 

Gemeindebrandmeister : Herr Hilpert Tel.: 0 50 51 / 40 53 
Feuerwehrgerätehaus :  Tel.: 0 50 51 / 76 55 
Störungsdienst Wasserversorgung :  Tel.: 0 51 62 / 96 02 31 
Störungsdienst Abwasser :  Tel.: 0 50 51 / 55 21 
Schiedsperson : Herr Ahrens Tel.: 05051 / 63 22   Waldweg 8 
Stellv. Schiedsperson : Frau Baillie Tel.: 05051 / 65 61   Ostpreußenweg 14
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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
 
Für den Gemeindefreien Bezirk Lohheide ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle 
Hannover, Möckernstr. 30, 30163 Hannover zuständig. 
 

�  Herr Ohliger   0511 – 6744-254 
�  Frau Rothenburg  0511 – 6744-152 
�  Fax-Nr. für alle  0511 – 6744-250 

 
Meldung von baulichen Mängeln 
 

�  Frau Hillebrecht  0511 – 6744-207 
 

Ansprechpartner für gewerbliche Liegenschaften ist 
 
 Frau Schmidt-Hager  0511 – 6744-216 
 Fax-Nr.    0511 – 6744-250 
 
Ansprechpartner für den Verkauf der bundeseigenen Wohnungen ist Herr Winkelmeier, 05191 – 
933-134. 
 

Sprechstunden des Landkreises Celle  
 
Für den Publikumsverkehr ist die Kreisverwaltung zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag – Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr und 
Freitag  8.00 - 13.00 Uhr 
 
Internet-Adresse: www.landkreis-celle.de  
 
Der Kreisjägermeister  ist jeden ersten Mittwoch im Monat von 9.00 – 16.00 Uhr in der Trift 26 B, 
Zimmer 09 (Tel. 05141-916276) zu sprechen. 
 
Der für den Bereich des Gemeindefreien Bezirks Lohheide zuständige Kreisnaturschutzbeauf-
tragte (Herr Kühl) ist montags von 14.00 – 16.00 Uhr in der Trift 28, Raum 1.10 (Tel. 05141-
916495) zu sprechen. 
 

Bekanntmachung über gefundene Gegenstände  
 

Folgende Gegenstände sind als gefunden hier abgeliefert worden: 
 
Nr. des FV Fundsache Tag des Fundes Meldefrist   
 
Außerdem wurden diverse Schlüssel (Einzel oder im Bund) abgegeben. 
 

Bücherei in der Grundschule  
 

Die Bücherei des Gemeindefreien Bezirks Lohheide ist jeden Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr 
geöffnet.  
Die Benutzungsordnung liegt in der Bücherei, aber auch im Verwaltungsgebäude des Gemeinde-
freien Bezirks (Zimmer 8) zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Viele neue Bücher können wieder ausgeliehen werden. Das Sortiment wird in regelmäßigen Ab-
ständen durch Neuerscheinungen erweitert. 
Im übrigen wird darum gebeten, Bücher spätestens zum Ablauf der vorgeschriebenen Leihfrist von 3 
Wochen zurückzugeben oder bei Frau Mirow bzw. Frau Salzmann einen Verlängerungsantrag zu  
stellen. 
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Sozialstation in Bergen 
Krankenpflege, Haus- und Familienpflege, Altenpflege für den Bereich der Stadt Bergen und des Gemeindefreien Bezirks 

Lohheide. 
Telefon 05051 - 910237 

 
 

Nachtragshaushaltssatzung 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide für das Haushaltsjahr 2009 
 
Aufgrund der §§ 4 (2) und 8 (2) der Verordnung über die Verwaltung gemeindefreier Gebiete vom 
15.07.1958 (Nds. GVBl. S.162), geändert durch Verordnung vom 04.12.1996 (Nds. GVBl. S. 517), in 
Verbindung des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat die Einwohnervertretung des 
Gemeindefreien Bezirks Lohheide in der Sitzung am 17.06.2009 folgende Nachtragshaushaltssat-
zung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 die bisheri-
gen festge-
setzten Ge-

samt-beträge 

erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag 
des Haushalts-

plans ein-
schließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 
     
 -Euro- -Euro- -Euro- -Euro- 

1 2 3 4 5 
Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge 1.617.100 0 0 1.617.100 
ordentliche Aufwendungen 1.617.100 0 0 1.617.100 
außerordentliche Erträge 1.800 0 0 1.800 
außerordentliche Aufwendungen 1.800 0 0 1.800 
Finanzhaushalt     
Einzahlungen aus laufender Ver-
waltungstätigkeit 

1.340.800 0 0 1.340.800 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

1.270.900 0 0 1.270.900 

Einzahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

19.000 101.500 0 120.500 

Auszahlungen für Investitionstä-
tigkeit 

166.200 210.000 0 376.200 

Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 

0 0 0 0 

Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 

7.800 0 0 7.800 

Nachrichtlich     
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

1.359.800 101.500 0 1.461.300 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

1.444.900 210.000 0 1.654.900 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert 
 
Steuerart erhöht 

um v. H. 
vermindert 
um v. H. 

gegenüber 
bisher v. H. 

auf nunmehr 
v. H. 

1 2 3 4 5 
1.1 Grundsteuer A 0 0 300 300 
1.2 Grundsteuer B 0 0 300 300 
2.   Gewerbesteuer 0 0 310 310 
 

§ 6 
 
Die Wertgrenze in Höhe von 10.000 Euro für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen, 
die gemäß § 4  Abs. 6 GemHKVO einzeln darzustellen sind, wird nicht geändert. 
 
Lohheide , 17.06.2009     gez. Adam 
Ort  Datum der Ausfertigung  Der Bezirksvorsteher 
 
 
Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO nach der Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide in Hasselhorst, Kirchweg 8, Zimmer 10, während der Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
Lohheide, den 26.06.2009 
 
Der Bezirksvorsteher 
Des Gemeindefreien Bezirks  
Lohheide 
 
Adam 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung des Gemeindefreien Bezirks Lohheide für das 
Haushaltsjahr 2009 vom 17.06.2009 sowie die Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2009 vom  26.06.2009 ist am 30.06.2009 im Amtsblatt für den Landkreis Celle  
Nr. 15 bekannt gegeben worden. 
 
Lohheide, den 16.07.2009 
 
Der Bezirksvorsteher  
Des Gemeindefreien Bezirks 
Lohheide 
 
Adam 
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Bekanntmachung  
der Gemeindebehörde 

über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheine n 

 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag  

am 27. September 2009  
 
1. Das Wählerverzeichnis  zur Bundestagswahl für die Gemeinde – die Wahlbezirke der Gemeinde  
 

Gemeindefreier Bezirk Lohheide 
Kirchweg 8 

29303 Lohheide 
 
wird in der Zeit vom 07.09.2009 bis 11.09.2009 während der allgemeinen Öffnungszeiten  
 

  montags bis freitags von 8.00 Uhr  bis 12.30 Uhr 
  und montags von 13.30 Uhr bis 16.15 Uhr 
  und donnerstags von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr 
 
 im Verwaltungsgebäude des Gemeindefreien Bezirks Lo hheide, Kirchweg 8, 29303 Lohheide 
 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-

ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlbe-
rechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Per-
sonen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Mel-
derechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.  

 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 07.09.2009 bis 

11.09.2009, spätestens am 11.09.2009 bis 12.30 Uhr,  bei der Gemeindebehörde 
 

Gemeindefreier Bezirk Lohheide, Kirchweg 8, 29303 L ohheide, Zimmer 10 
 
  Einspruch  einlegen. 
 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 06.09.2009 

eine Wahlbenachrichtigung . 
 

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er sein Wahlrecht nicht aus-
üben kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 44 Celle-Uelzen  
 

   durch Stimmabgabe  in einem beliebigen Wahlraum  (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises 
   oder  
   durch Briefwahl   
 

  teilnehmen. 
 
5. Einen Wahlschein  erhält auf Antrag 
 

5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragene/r  Wahlberechtigte/r, 
a. wenn sie/er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichtigem Grunde außerhalb seines Wahlbe-

zirks aufhält, 
b. wenn sie/er seine Wohnung ab dem 24.08.2009 ihre/seine Wohnung in einen anderen Wahlbezirk  

- innerhalb der Gemeinde 
- außerhalb der Gemeinde, wobei die Eintragung in das Wählerverzeichnis am Ort der 
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  neuen Wohnung nicht beantragt worden ist, 
 verlegt, 
c. wenn sie/er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, hohen Alters, eines körperlichen Gebre-

chens oder sonst ihres/seines körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann; 

 

5.2 ein(e) nicht  in das Wählerverzeichnis eingetragene(r)  Wahlberechtigte(r), 
 

 a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 06.09.2009) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 11.09.2009) 
versäumt hat, 

 b) wenn ihr/sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 
der Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach  § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstan-
den ist, 

 c) wenn ihr/sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 
Wahlscheine  können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 25.09.2009 
18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  
 

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt  
werden. 
 

Versichert ein(e) Wahlberechtigte(r) glaubhaft, dass ihr/ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihr/ihm bis zum Tage vor  der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 
Uhr, stellen. 
 

Wer den Antrag für eine(n )andere(n) stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht  nachwei-
sen, dass sie/er dazu berechtigt ist.  
 

Ein(e) behinderte(r) Wahlberechtigte(r) kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
 

6. Mit dem Wahlscheinantrag erhält die/der Wahlberechtigte 
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 

roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für eine(n) andere(n) ist nur möglich, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemein-
debehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

 

Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. 

 

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post AG  unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

 

Wahlbekanntmachung  
 
1.         Am 27. September 2009   

findet die 
Wahl zum 17. Deutschen Bundestag 

statt.  
 

Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr. 1) 
 
2. Der Gemeindefreie Bezirk Lohheide bildet einen Wahlbezirk und ist in einen allgemeinen Wahlbezirk einge-

teilt. Der Wahlraum wird im Verwaltungsgebäude, Kirchweg 8 in 29303 Lohheide eingerichtet. 
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 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 06.09.2009 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die/der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 

3. Jede(r) Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis 
sie/er eingetragen ist.   

  Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzu-
bringen.  

 

  Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 

 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlraumes einen 
Stimmzettel ausgehändigt.   

 

 Jede/r Wähler/in hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.   

  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

 a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, 
bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Be-
werbers einen Kreis für die Kennzeichnung,   

 b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurz-
bezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelas-
senen Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Die/der Wähler/in gibt  
 

seine Erststimme  in der Weise ab,  
 

  dass sie/er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll, 

 

und seine Zweitstimme  in der Weise ab,  
 

  dass sie/er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss von der/vom Wähler/in in einer Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem besonde-
ren Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre/seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. 

 
4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 

des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5.  Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein 

ausgestellt ist, 
 

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder  
 b) durch Briefwahl 
 

 teilnehmen. 
 
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, einen 

amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahl-
schein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben wer-
den. 
 

6.  Jede/r Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 14 Abs. 4 des 
Bundeswahlgesetzes).   

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 

Offene Ganztagsgrundschule  
 
Die Gesamtkonferenz der Grundschule Lohheide hat einstimmig beschlossen, eine offene Ganz-
tagsgrundschule in Lohheide einzuführen. 
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Die Entwicklung des erforderlichen pädagogischen Gesamtkonzeptes läuft inzwischen auf Hochtou-
ren. 
 
Ich wende mich deshalb an alle interessierten Einwohnerinnen und Einwohner, durch Ideen, Unter-
stützung und Mitwirkung an der Weiterentwicklung unserer Grundschule mitzuwirken. 
 
Es zeichnet sich nun ab, dass insbesondere bei der Planung und Gestaltung des Nachmittagspro-
gramms (ca. 15.00 Uhr bis 15.45 Uhr) noch  
 

„Helfende Hände“   
 

benötigt werden. 
 
Somit nochmals die Bitte an alle Einwohnerinnen und Einwohner, die nunmehr bereits in den für das 
Nachmittagsprogramm erforderlichen Arbeitsgemeinschaften der engagierten Eltern und Großel-
tern  zu unterstützen. Es werden noch weitere Betreuungspersonen für das nachstehende Angebot 
benötigt: 
 
Malen und Zeichnen   Basteln  Kochen und Backen 
Tanzen    Theater  Schulgarten 
Instrumente    Textil   Fußball 
Yoga     Wald   Schach und Strategiespiele 
Werken    Erste Hilfe 
 
Wenn Sie Interesse an der Fortentwicklung der Grundschule Lohheide haben, melden Sie sich ger-
ne bei Melanie van der Meulen, Kirchweg 7, 29303 Lohheide oder unter der Telefonnummer 
05051/5653. 
Pädagogische Vorkenntnisse  sind für diese Unterstützung nicht erforderlich . 
Ebenso werden auch weitere Vorschläge gern gesehen. 
 
 

Erinnerung der Bezirkskasse  
 
Die Bezirkskasse Lohheide erinnert daran, dass nach Maßgabe der für das Jahr 2009 erteilten Be-
scheide Grund- und Hundesteuern sowie Wasser- und Kanalbenutzungsgebühren zum 15. August 
2009 fällig  werden. Wer der Bezirkskasse noch keine Einzugsermächtigung erteilt hat, wird gebe-
ten, diesen Zahlungstermin unbedingt zu beachten. Rückständige Beträge müssen nämlich im Ver-
waltungszwangsverfahren beigetrieben werden. Neben Säumniszuschlägen fallen dadurch weitere 
Kosten an. 
 
 

           DER  LANDKREIS  CELLE  INFORMIERT  
 

Kreismusikschule unter neuer Leitung:  
Catrin Anne Wiechern übernimmt die Amtsgeschäfte vo n Stephan Heib  

 
Celle (lkc). Seit dem 1. Juni liegt die Leitung der Kreismusikschule in neuen Händen. Catrin Anne 
Wiechern folgte Stephan Heib, der die Geschicke der Musikschule seit 1991 lenkte und Ende Mai 
aus dem Dienst ausschied. 
Die neue Musikschulleiterin bringt nicht nur ausgezeichnete Kenntnisse und Fähigkeiten zur Amts-
führung mit. Sie hatte in über einjähriger Vertretung ihres Amtsvorgängers bereits ausreichend Ge-
legenheit, die Schüler, Eltern und Kollegen in eigener Führungsverantwortung kennen zu lernen. 
Geboren wurde die heute 31-jährige in Taipeh/Taiwan, die musikalischen Stationen in Deutschland 
führten jedoch zu überwiegend europäischen Klängen. In Frankfurt, Dortmund und Detmold absol-
vierte die begeisterte Musikerin ihre Ausbildung. Die Schwerpunkte ihres Arbeitens waren und sind 
das Blockflötenspiel und die elementare Musikpädagogik. 
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In drei große Aufgabenbereiche unterteilt die begeisterte Konzertpädagogin ihre Aufgaben: den tra-
ditionellen Musikunterricht weiter entwickeln, die Kooperationen mit anderen, insbesondere Schulen 
und Kindergärten, ausbauen sowie Förderungen des Landes optimal nutzen. Dabei setzt sie auf die 
Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern und ihren Kollegen: „Nur gemeinsam können wir unsere Arbeit 
in ihren ganzen kreativen Möglichkeiten ausschöpfen." Als Ziel ihrer Arbeit umschreibt Catrin Anne 
Wiechern, die Musikschule als wichtige Stütze der Celler Musiklandschaft weiter zu öffnen: „Die Mu-
sikschule der Zukunft wird sich zu einem bunten Treffpunkt an Musik interessierter Menschen entwi-
ckeln, zu einer Musikschule plus", resümiert sie. 
 
Landkreis Celle 
- Pressestelle - 
Trift 26, Gebde 1 
29221 Celle 
Telefon: 05141 / 916 444, 05141 / 916 326 
Fax: 05141 / 916 102 
E-Mail: Pressestelle@lkcelle.de 
 
 

Von anderen Stellen  
 

Gedenkstätte Bergen-Belsen  
 

Programm August / September 2009  
 

Sonntag, 9. August 2009, 14.00 Uhr  
Anne Frank im Konzentrationslager Bergen-Belsen 
Führung mit Elke von Meding 
Treffpunkt: Rampe 
 
Sonntag, 23. August 2009, 14.00 Uhr 
Die Entstehung der Gedenkstätte Bergen-Belsen 
Führung mit Martina Staats über das Gelände des ehemaligen Lagers 
 
Sonntag, 30. August 2009, 14.00 Uhr 
Das Lager Bergen-Belsen in den Zeichnungen von Zsuzsa Merényi 
Führung mit Elke von Meding über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-
Belsen 
 
Sonntag, 6. September 2009, 14.00 Uhr 
Sowjetische Kriegsgefangene in Bergen-Belsen 
Führung durch das Dokumentationszentrum und über das Gelände des ehemaligen Lagers 
 
Sonntag, 13. September 2009, 14.00 Uhr 
Einführung in die neue Dauerausstellung 
Rundgang mit Dr. Thomas Rahe 
 
Sonntag, 20. September 2009, 11.00 Uhr 
Häftlinge aus Frankreich im „Aufenthaltslager“ Bergen-Belsen 
Führung mit Janine Doerry durch das Dokumentationszentrum und über das Gelände des ehemali-
gen Lagers 
 
 

Verbraucherzentrale Celle  
 

Ärger mit Handwerkern  
Neuer Ratgeber gibt Tipps  

 
Verstopftes Rohr, defekter Fernseher oder ein Auto, das nicht mehr fährt: In solchen Fällen sind 
guter Rat und schnelle Hilfe vom Fachmann lieb und teuer. Den Ärger gibt’s häufig frei Haus dazu. 
Da werden Termine nicht eingehalten oder die vereinbarten Kosten überschritten, bei der Ausfüh-



Mitteilungsblatt GBL Nr. 181/2009  10 

rung wird geschlampt. Der neue Ratgeber „Handwerker und Kundendienste“ der Verbraucherzentra-
le weist den Weg, um unliebsame Überraschungen und Streitigkeiten zu vermeiden: vom Auftrag 
über die Rechnungsstellung und Reklamation mangelhafter Leistungen bis hin zu Möglichkeiten, 
Ansprüche durchzusetzen. Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf Fallstricken bei Notdiensten. 
Darüber hinaus wird erläutert, was bei Handwerkerleistungen aus dem Internet zu beachten ist. 
 
Den Ratgeber „Handwerker und Kundendienste – Ihre Rechte und Ansprüche“ gibt es für 4,90 Euro 
in der Verbraucherzentrale Celle in der Schuhstr. 40. Unsere Öffnungszeiten sind Montag und Don-
nerstag 10 – 17 , Dienstag von 10 – 14 Uhr. 
 

 
Aus den Vereinen  

 
Freiwillige Feuerwehr Lohheide  

 
Fahrt in den Hansa Park mit der Feuerwehr Lohheide  

 
Am Samstag 11.07.2009 führte die Freiwillige Feuerwehr wieder ihre jährliche Ferienpassaktion 
durch. In diesem Jahr fuhren Torsten Meyer und Thomas Soika mit 10 Kindern nach Sierksdorf in 
den Hansa Park. Schon am sehr frühen Morgen ging es mit 2 Minibussen auf den Weg an die Ost-
seeküste. Dort angekommen ging man sofort auf Entdeckerreise. Ein Highlight war die Fahrt in der 
neuen Achterbahn „ Fluch von Novgorod“. Die komplette Fahrt dieser Attraktion findet ausschließlich 
im Dunklen statt. Unterwegs erreicht die Attraktion eine Geschwindigkeit von 100 km/h und stürzt 
sich die Achterbahn einen Abhang von 97° hinunter. Auch die „Große Glocke“ und viele andere Att-
raktionen waren sehr beliebt. In der Mittagspause gab es Pommes für alle. Auch zwei kurze Regen-
schauer, die die Gruppe überraschten, konnten die gute Stimmung nicht trüben. 
 
Gegen späten Nachmittag trat man dann die zweieinhalbstündige Heimreise an. Nach so einem 
langen anstrengenden Tag wurden alle Kinder direkt bis nach Hause vor die Haustür gebracht. Für 
die Kinder war es ein unvergesslicher Tag, alle hatten viel Spaß und gute Laune mitgebracht. 
=> Weitere Bilder der Fahrt gibt es unter    www.fe uerwehr-lohheide.de   
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Siedler- und Schützengemeinschaft Hasselhorst  
 

Volkssporttag 2009  
 
Die Siedler- und Schützengemeinschaft Hasselhorst e.V. führt unter Förderung des Gemeindefreien 
Bezirks Lohheide am 

 
Sonntag, dem 16. August 2009 

 
in Hasselhorst den 

 
37. VOLKSSPORTTAG  

 
durch. Die Veranstaltung, die aus einer mühelosen Wanderung mit Trinkpause und 7 kleinen sportli-
chen Übungen besteht, wird wie folgt ablaufen: 
 

9.00 Uhr - 9.15 Uhr Sportheim Hasselhorst 
Start zur Wanderung auf einer ca. 6 km langen 
Rundstrecke (ausgeschildert) 

10.30 - 12.30 Uhr Sportplatz Hasselhorst 
 
              Durchführung von sportlichen Übungen, und zwar 

a) Standsprung e) Pfeilwurf 
b) Medizinballrollen  f) Boccia 
c) Sandsackwurf g) Rollball 
d) Teebeutelzielwurf 

 
In der Zeit von 12.30 - 13.30 Uhr  wird den Sportlern durch das DRK Ortsverein Lohheide eine 
schmackhafte Erbsensuppe serviert. Für Kinder sind Nudeln mit Tomatensoße im Angebot. Famili-
enangehörige der Teilnehmer und Gäste können gegen Erstattung eines kleinen Kostenbeitrages 
ebenfalls am Essen teilnehmen. An der Wanderstrecke wird wieder eine Teeausgabestelle einge-
richtet, später im Sportheim auch Getränke ausgeben. 
Die Teilnahme am Volkssporttag steht jedermann offen. Zum Start zugelassen werden jedoch nur 
Gruppen in Stärke von je 4 Personen. Sie benötigen eine Startkarte, die 
in der Woche vom  10. - 14. August 2009 im Verwaltungsgebäude  des Gemeindefreien  

Bezirks Lohheide und 
am    16. August 2009   vor dem Start am Sportheim  
für 8,00 € erworben werden kann. Im Preis enthalten ist bereits das Mittagessen. 
 
Gruppen können sich auch noch direkt bei der Anmeldung zusammenstellen. 
Dabei genügt es, wenn ein Gruppenmitglied seine Gruppe insgesamt anmeldet 
und die Startkarte in Empfang nimmt. Auf der Karte werden nach den Angaben 
des Anmelders: Name, Vorname und Alter jedes Gruppenmitglieds vermerkt. 
Die Startkarte ist während der Veranstaltung von der Gruppe mitzuführen; sie 
wird beim Start zur Wanderung, an 2 Kontrollstellen des Wanderweges und bei 
der Rückkehr auf den Sportplatz als Teilnahmebeweis abgestempelt. Außer-
dem werden in die Startkarte auch die Ergebnisse der sportlichen Übungen 
eingetragen. 
 
Jede Gruppe muss zur Wanderung in der Zeit von 9.00 - 9.15 Uhr gemeinsam starten und das Ziel 
auf dem Sportplatz ohne irgendeine Sollzeit auch gemeinsam erreichen. Dort soll dann jeder  der 4 
Gruppenmitglieder eine der oben unter a) - d) genannten Übungen ausführen, wobei ihm jeweils 4 
Versuche gewährt werden. Es ist Sache jeder Gruppe einzuteilen, wer von ihren Mitgliedern welche 
Übung ausführt. Dadurch können die Stärken jedes einzelnen Mitgliedes ausgenutzt werden. Die 
unter e) - g) genannten Übungen müssen dann alle  Gruppenmitglieder ausführen, wobei ihnen je-
weils 1 Wurfsatz (Pfeilwurf) bzw. 4 Versuche zustehen. 
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Die besten 6 Gruppen  werden auch diesmal mit Volkssporttag-Medaillen  
ausgezeichnet. Dazu wird eine Punktewertung durchgeführt, die das sportliche 
Ergebnis berücksichtigt. Außerdem erhalten Kinder bis zu 12 Jahren sowie das 
dritte und vierte Mitglied einer Familiengruppe noch einen angemessenen Zu-
schlag. 

 
Als Sondereinlagen werden in der Zeit von 10.30 - 12.30 Uhr auf dem Festplatz bzw. dem Schieß-
stand durchgeführt: 
 
¨  Torwandschießen für Einwohner und Gäste jeglichen Alters  

(6 Schuss für 0,50 €), 
¨  Kleinkaliberschießen für Einwohner und Gäste ab 16 Jahren 

(3 Schuss für 1,50 €), 
¨  Luftgewehrschießen für Einwohner und Gäste von 12 - 15 Jahren 
¨  (3 Schuss für 0,50 €) und 
¨  Kleintorschießen für Einwohner und Gäste bis zu 12 Jahren 

(6 Schuss für 0,50 €). 
 
Die Teilnehmer an den Sondereinlagen brauchen die Wanderung und die sportlichen Übungen nicht 
mitgemacht zu haben. Wie schon immer üblich, erhalten die Gewinner  jeder Sondereinlage  einen 
Erinnerungspokal . 
Nach Beendigung des gemeinsamen Essens erfolgt die Auszeichnung der besten Gruppen und der 
Gewinner der Sondereinlagen gegen 13.30 Uhr im Sportheim. 
 
Der Veranstalter übernimmt für Unfälle, Diebstahl und sonstige Schäden keine Haftung. 
 
Nicht nur die Vereinsmitglieder sondern auch die üb rigen Einwohner des Gemeindefreien 
Bezirks Lohheide werden sehr herzlich zur Teilnahme  am mittlerweile 37. Volkssporttag ein-
geladen. Gäste und Nachbarn sind ebenfalls willkomm en! Denn neben der sportlichen Betä-
tigung bleibt genügend Raum für einen gemütlichen P lausch. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 
 

Jens Gadomski regiert als neuer Siedlerkönig in Has selhorst  
Schützenkönig ist dieses Jahr Peter Buschjost / Ank e Grünhagen ist Damenbeste  

 
Mit der Proklamation des neuen Schützenkönigs läuteten die Hasselhorster ihr Siedler- und Schüt-
zenfest ein. Mitten ins Schwarze traf in diesem jahr Peter Buschjost er setzte sich vor Jörg Bau-
mung und Martin Wiesner durch. 
 
Der Sonnabend begann mit dem traditionellen Eintopfessen und Anbringen der Scheibe beim 
Schützenkönig. Im Anschluss startete der Umzug mit Abholen der alten Siedlermajestäten. Nach 
Rückkehr zum Festplatz genossen die Kleinen die Kinderspiele und die Männer kämpften um die 
Würde des Siedlerkönigs. 
Die folgende Kinderproklamation sah Erik Habermann als Kinderkönig vor Marvin Helmes und Viola 
van der Meulen. Majestät bei den Minis, die ihre Würdenträger mit dem Lichtpunktgewehr ermitteln, 
wurde Jannis Klar, begleitet von Luca Glenewinkel und Gary Graham. 
 
Am Samstagabend wurde dann der neue Siedlerkönig Jens Gadomski mit seinen Ministern Jörg 
Baumung und Kai Müller sowie die Damenbeste Anke Grünhagen mit ihren Begleiterinnen Hanna 
Hennig und Regina Zieseniß proklamiert. Die Lederorden erhielten Dieter Hennig und Beate 
Witthöft. 
 
Bei der Jugend setzte sich Tim Rambow an die Spitze und wurde mit dem Orden des Bezirksvor-
stehers ausgezeichnet. Die Plätze 2 und 3 errangen Dennis Weiss und Anna Hendrie. 
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Beim Katerfrühstück am Sonntag wurde mit dem Orden für besondere Verdienste Wilfried Lange 
geehrt. Der Gästepokal ging an Kerstin Dillenz aus Offen. Musikalisch umrahmt wurden die Umzüge 
vom Fanfarenzug Bergen und dem Spielmannszug Sülze. Nach Anbringen der neuen Scheiben und 
gemütlichen Stunden mit den Gästen klang das Siedler-, Volks- und Schützenfest am Sonntag-
abend aus. 
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